
 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 
 

(&) 
documenta-Stadt 

 
An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 
Gleichstellung 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Turski 
Tel. 05 61/7 87.12 26 
Fax 05 61/7 87.21 82 
E-Mail: andrea.turski@stadt-kassel.de 

 
Kassel, 15. August 2013 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 15. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung 
lade ich ein für 
 

Donnerstag, 22. August 2013, 17:00 Uhr, 
Kommissionszimmer I, Rathaus, Kassel. 

 
 
Tagesordnung: 
 
 
1. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an 

den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 in der Fassung der 
Ersten Änderung vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.949 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 

 
2. Städtische Werke Aktiengesellschaft 

Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH 
Gründung der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.1010 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 

 
3. Bürgerentscheid "Stadtteilbibliotheken erhalten" 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
- 101.17.1017 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 

 
4. Leichtflugzeug Fieseler Storch 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
- 101.17.1018 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen) 
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5. Nachträgliche Aufhebung von Bußgeldbescheiden wegen unzulässiger 
Geschwindigkeitsmessanlagen 
Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
- 101.17.667 -  

 
6. Evaluationsergebnisse Trinkraum 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Anja Lipschik 
- 101.17.985 -  

 
7. Entziehung Zuständigkeit Ordnungsamt 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
- 101.17.996 -  

 
8. Informationsfreiheitssatzung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Sprafke 
- 101.17.997 -  

 
9. Regressforderungen im Zusammenhang mit den unzulässigen 

Geschwindigkeitsmessanlagen 
Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
- 101.17.1005 -  

 
10. Prüfung Regress und Schadensersatzforderungen 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
- 101.17.1006 -  

 
11. Einnahmen und Kosten durch rechtswidrige Buß- und Verwarngeldbescheide 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
- 101.17.1007 -  

 
12. Gespräche mit der Polizei vor Einführung der stationären 

Geschwindigkeitsmessanlagen 
Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
- 101.17.1008 -  

 
13. Entschuldigungsbrief des Magistrats 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
- 101.17.1009 -  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Stefan Kortmann 
Vorsitzender 
 



 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 
Gleichstellung 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Kassel, 4. September 2013 

 

Niederschrift 
über die 15. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung 
am Donnerstag, 22. August 2013, 17:00 Uhr, 
im Kommissionszimmer I, Rathaus, Kassel 

 
Anwesende:  
 
Mitglieder 
Stefan Kortmann, Vorsitzender, CDU 
Dr. Manuel Eichler, 2. stellvertretender Vorsitzender, SPD 
Dr. Rabani Alekuzei, Mitglied, SPD (Vertretung für Gabriele Jakat) 
Doğan Aydın, Mitglied, SPD 
Enrico Schäfer, Mitglied, SPD 
Norbert Sprafke, Mitglied, SPD 
Dr. Andreas Jürgens, Mitglied, B90/Grüne 
Thomas Koch, Mitglied, B90/Grüne 
Anja Lipschik, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Dorothee Köpp) 
Boris Mijatovic, Mitglied, B90/Grüne 
Wolfram Kieselbach, Mitglied, CDU 
Waltraud Stähling-Dittmann, Mitglied, CDU (Vertretung für Birgit Trinczek) 
Axel Selbert, Mitglied, Kasseler Linke 
Donald Strube, Mitglied, parteilos (Vertretung für Frank Oberbrunner) 
Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, Demokratie erneuern 

 
Magistrat 
Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD 

 
Schriftführung 
Andrea Turski, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 
Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 
Rolf Hedderich, Kämmerei und Steuern 
Ferdinand Peter, Rechtsamt 
Nina Djamali, Rechtsamt 
Kathy Käferstein, Ordnungsamt 
Dorothée Rhiemeier, Kulturamt 
Uwe Böhm, Liegenschaftsamt 

 
Tagesordnung: 
 
 

 

1. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche 
Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 
in der Fassung der Ersten Änderung vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) 

101.17.949 

 

 

2. Städtische Werke Aktiengesellschaft 
Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH 
Gründung der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG 

101.17.1010 

 
 

3. Bürgerentscheid "Stadtteilbibliotheken erhalten" 101.17.1017 
 

 

4. Leichtflugzeug Fieseler Storch 101.17.1018 
 
 

5. Nachträgliche Aufhebung von Bußgeldbescheiden wegen unzulässiger 
Geschwindigkeitsmessanlagen 

101.17.667 
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6. Evaluationsergebnisse Trinkraum 101.17.985 
 

 

7. Entziehung Zuständigkeit Ordnungsamt 101.17.996 
 
 

8. Informationsfreiheitssatzung 101.17.997 
 

 

9. Regressforderungen im Zusammenhang mit den unzulässigen 
Geschwindigkeitsmessanlagen 

101.17.1005 

 

 

10. Prüfung Regress und Schadensersatzforderungen 101.17.1006 
 
 

11. Einnahmen und Kosten durch rechtswidrige Buß- und 
Verwarngeldbescheide 

101.17.1007 

 
 

12. Gespräche mit der Polizei vor Einführung der stationären 
Geschwindigkeitsmessanlagen 

101.17.1008 

 
 

13. Entschuldigungsbrief des Magistrats 101.17.1009 
 

 
Vorsitzender Kortmann eröffnet die mit der Einladung vom 15.08.2013 ordnungsgemäß 
einberufene 15. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 
Gleichstellung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Zur Tagesordnung 
Vorsitzender Kortmann teilt mit, dass Herr Stolte, Verein für transparente Information zur 
Politik e.V., die heutige Sitzung aufnehmen wird. 
Er gibt bekannt, dass er und  
Stadtverordneter Dr. Eichler, 
Frau Turski, Schriftführung, sowie 
die anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Verwaltung 
der Veröffentlichung von Film- und Bildaufnahmen ihrer Person nicht zustimmen. 
 
 

1. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an 
den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 in der Fassung der 
Ersten Änderung vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.949 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der Tarifordnung 
für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 
10.09.1984 in der Fassung der Ersten Änderung vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) in der 
aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Ablehnung: Kasseler Linke 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die 
bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 
10.09.1984 in der Fassung der Ersten Änderung vom 02.07.1990  
(Zweite Änderung), 101.17.949, wird zugestimmt. 

 
 



 
 

 

Niederschrift zur 15. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung vom 22. August 2013 Seite 3 

 
 Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den 
öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 in der Fassung der Ersten 
Änderung vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) wird wie folgt geändert: 

 
Artikel 1, Ziffer 1.3.2 erhält folgende Fassung: 
„…soweit diese mehr als 0,3 m in den Luftraum…“ 
 
Artikel 4, Ziffer 4.6 erhält folgende Fassung: 
„Bei Verzug des Schuldners ist gesetzlicher Verzugszins auf das rückständige 
Entgelt zu zahlen“ 

 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Enthaltung: CDU 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke zum Antrag des Magistrats betr. 
Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an 
den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 in der Fassung der 
Ersten Änderung vom 02.07.1990 (Zweite Änderung), 101.17.949, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Eichler 
 
 
 

2. Städtische Werke Aktiengesellschaft 
Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH 
Gründung der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.1010 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH durch die Städtische Werke 
Aktiengesellschaft (STW)  als hundertprozentige Tochtergesellschaft mit einem 
Stammkapital von 25 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des 
Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 

 
2. Der Gründung der  Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co.KG  als 

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Städtische Werke Aktiengesellschaft mit 
einer Kommanditeinlage von 750 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des 
Gesellschaftsvertrages (Anlage 2) zugestimmt. 

 
3. Einer Veräußerung von Gesellschaftsanteilen bei beiden Gesellschaften zu einem 

späteren Zeitpunkt mit einer Reduzierung auf bis zu jeweils 25,1 % wird zugestimmt. 
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4. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 

Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die 
Ermächtigung umfasst auch  die Vornahme etwaiger  redaktioneller  Ergänzungen,  
Änderungen,  Streichungen oder Klarstellungen. 

 
 
 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Gesellschaftsvertrag der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG (Anlage 2) wird 
wie folgt geändert: 
 
1. Zur Klarstellung werden im Hinblick auf die Beteiligung von Bürgerenergiegenossenschaften die 

folgenden Änderungen beschlossen: 
 
In der Präambel wird unter Abs. 3 eingefügt 
Die Kommanditgesellschaft ist insbesondere auf die Beteiligung der umliegenden 
Kommunen … 
 
§ 13 Abs. 2 a wird komplett gestrichen 
 

2. Ferner wird zu Gunsten der STW folgende Anpassung beschlossen, um unmittelbar das Recht 
einzuräumen – soweit bestimmte Voraussetzungen vorliegen (keine Schlechterstellung im 
Vergleich zur EEG-Vergütung) – den erzeugten Strom zu vermarkten: 

 
 
§ 7 Abs. 4 g) erhält die folgende Fassung: 
 
Abschluss, Änderung und Beendigung eines Stromvermarktungsvertrages sofern dies 
nicht nach den Regeln des § 7a dieses Vertrages erfolgt. 
 
 
§ 7 a 2. Satz erhält die folgende Fassung: 
 
Kann die Städtische Werke Aktiengesellschaft sicherstellen, dass die Gesellschaft 
insgesamt wirtschaftlich nicht schlechter gestellt ist, als bei der Einspeisung nach Satz 1, so 
wird die Geschäftsführung der Gesellschaft mit der Städtische Werke Aktiengesellschaft 
einen entsprechenden Stromlieferungsvertrag abschließen. 

 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Antrag des Magistrats betr. 
Städtische Werke Aktiengesellschaft Gründung der Windenergie Kassel 
Verwaltungs-GmbH, Gründung der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG, 
101.17.1010, wird zugestimmt. 
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Stadtverordneter Dr. Hoppe, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, ändert den im 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, und Grundsatzfragen eingebrachten Änderungsantrrag wie 
folgt ab. 
 
 Änderungsantrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler vom 22.08.2013 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
§ 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH (Anlage 1) 
erhält folgende Fassung: 
 

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, 
geschäftsführende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung an 
Windparkgesellschaften in der Region nebst den angrenzenden Bezirken der 
Mittelinstanzen, an denen die Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH 
gesellschaftsrechtlich beteiligt ist. 
 

§ 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG (Anlage 
2) erhält folgende Fassung: 
 

Zweck der Gesellschaft ist die Planung, der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb und die 
Verpachtung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen in der Region nebst den 
angrenzenden Bezirken der Mittelinstanzen, insbesondere Windkraftanlagen sowie der 
Bau von dafür benötigten Umspannwerken und die damit verbundene Vermarktung der 
erzeugten Energie. 

 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Änderungsantrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler zum Antrag 
des Magistrats betr. Städtische Werke Aktiengesellschaft 
Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH, Gründung der Windpark 
Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG, 101.17.1010, wird abgelehnt. 

 
 
 Durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderter Antrag des Magistrats 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH durch die Städtische 
Werke Aktiengesellschaft (STW)  als hundertprozentige Tochtergesellschaft mit 
einem Stammkapital von 25 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des 
Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 

 
2. Der Gründung der  Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co.KG  als 

hundertprozentige Tochter-gesellschaft der Städtische Werke Aktiengesellschaft mit 
einer Kommanditeinlage von 750 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs 
des Gesellschaftsvertrages (Anlage 2) in der im Ausschuss für Recht, Sicherheit, 
Integration und Gleichstellung am 22. August 2013 erarbeiteten Fassung 
zugestimmt. 
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3. Einer Veräußerung von Gesellschaftsanteilen bei beiden Gesellschaften zu einem 
späteren Zeitpunkt mit einer Reduzierung auf bis zu jeweils 25,1 % wird zugestimmt. 

 
4. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 

Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. 
Die Ermächtigung umfasst auch  die Vornahme etwaiger  redaktioneller  
Ergänzungen,  Änderungen,  Streichungen oder Klarstellungen. 

 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderten Antrag des Magistrats 
betr. Städtische Werke Aktiengesellschaft, Gründung der Windenergie Kassel 
Verwaltungs-GmbH, Gründung der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG, 
101.17.1010, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Mijatovic 
 
 

3. Bürgerentscheid "Stadtteilbibliotheken erhalten" 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.1017 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2012 betreffend die 
Schließung der Stadtteilbibliotheken Wilhelmshöhe, Kirchditmold und Fasanenhof 
- Vorlage-Nr. 101.17.693 -, lfd. Nr. 45 der Konsolidierungsvorschläge, bleibt 
aufrechterhalten.“ 

 
Die Ausschussmitglieder geben im Rahmen einer umfangreichen Diskussion ihre Statements ab. 
 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, FDP 
Ablehnung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Bürgerentscheid "Stadtteilbibliotheken erhalten", 
101.17.1017, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Kieselbach 
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4. Leichtflugzeug Fieseler Storch 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.1018 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadt Kassel verkauft das Leichtflugzeug Fieseler Storch an den Verein Fieseler 
Storch Kassel e. V. zum symbolischen Preis von 1 € und ermächtigt den Magistrat, den als 
Anlage beigefügten Kaufvertrag abzuschließen.“ 

 
 
Im Rahmen der Diskussion sagt Bürgermeister Kaiser für den Magistrat zu, zur Klarstellung auf die 
Einräumung der Mitspracherechte der Stadt Kassel einen Formulierungsvorschlag für eine 
Neufassung des § 4 Abs. 3 des Kaufvertrages in der Stadtverordnetenversammlung am  
2. September 2013 vorzulegen. 
 
Der Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Ablehnung: Kasseler Linke 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Leichtflugzeug Fieseler Storch, 101.17.1018, wird 
zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Selbert 
 
 
 
 

5. Nachträgliche Aufhebung von Bußgeldbescheiden wegen unzulässiger 
Geschwindigkeitsmessanlagen 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.667 - 

 
Stadtverordneter Kortmann, CDU-Fraktion, erklärt zu Protokoll, dass die CDU-Fraktion mit 
Bestürzung das Verhalten der SPD-Fraktion und der Fraktion B90/Grüne bezüglich der 
außerplanmäßigen Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung 
am 18. Juli 2013 zur Kenntnis genommen hat. Seines Erachtens stelle das unentschuldigte Fehlen 
einiger Ausschussmitglieder einen Verstoß gegen die Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung dar. 
 
Stadtverordneter Kortmann zieht den Antrag seiner Fraktion zurück. 
 
Der Antrag wurde von der Antrag stellenden Fraktion zurückgezogen. 
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6. Evaluationsergebnisse Trinkraum 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.985 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

7. Entziehung Zuständigkeit Ordnungsamt 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.996 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

8. Informationsfreiheitssatzung 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.997 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

9. Regressforderungen im Zusammenhang mit den unzulässigen 
Geschwindigkeitsmessanlagen 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.1005 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

10. Prüfung Regress und Schadensersatzforderungen 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.1006 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

11. Einnahmen und Kosten durch rechtswidrige Buß- und Verwarngeldbescheide 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.1007 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.  
 
 

12. Gespräche mit der Polizei vor Einführung der stationären 
Geschwindigkeitsmessanlagen 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.1008 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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13. Entschuldigungsbrief des Magistrats 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.1009 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 
Ende der Sitzung: 18:55 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Stefan Kortmann Andrea Turski 
Vorsitzender Schriftführerin 



 

Magistrat 
-II/-I-/-VI-/-23-/-20/-30-/-60-/-66- 
 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

Vorlage Nr. 101.17.949  Kassel, 7. August 2013 
 
 
 
Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den 
öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 in der Fassung der Ersten Änderung 
vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
  
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für 
die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 
10.09.1984 in der Fassung der Ersten Änderung vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) in der aus 
der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

Begründung: 
 
Die derzeitige Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der 
Stadt Kassel hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 02.07.1990 beschlossen. 
Nach einem Zeitraum von 13 Jahren ist eine Anpassung der Entgelte an die inzwischen gestiegenen 
Kosten unumgänglich. Dies gilt insbesondere für die Entgelterhöhung für Erdanker, die bei 
verschiedenen Großvorhaben berücksichtigt werden wird. 
Darüber hinaus sind einige redaktionelle Änderungen der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche 
Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vorzunehmen. 
Im Übrigen ist eine Änderung des entgeltauslösenden Maßes für Überbauungen des Straßenkörpers in 
einer Höhe oberhalb von 3,0 m für das Hineinragen in den Luftraum über den Straßenkörper von 0,3 m 
auf 0,1 m beabsichtigt. 
Damit Hauseigentümer, die Wärmedämmungen an ihren Häusern anbringen wollen und damit zur 
Energieeinsparung und zum Klimaschutz beitragen, nicht mit zusätzlichen Kosten belastet werden, sind 
Überbauungen durch Wärmedämmungen von dieser Regelung ausgenommen. 
 
Über die erwarteten städtischen Mehreinnahmen kann derzeit keine Aussage getroffen werden.  
 
Als Anlagen sind dieser Vorlage beigefügt die Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die 
bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel nebst Anlage zu Art. 5 
(Verzeichnis der Richtsätze für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen in 
der Stadt Kassel) und eine Synopse der alten und der neuen Fassung der Tarifordnung für die 
bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 19.08.2013 beschlossen. 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Synopse 
Geltende 

 
T A R I F O R D N U N G 

für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen 
in der Stadt Kassel 

vom 10.09.1984 
 

Aufgrund des § 8 Abs. 10 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
in der Fassung vom 01. Oktober 1974 (BGBl. I S. 2413, ber. 
S. 2908), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur 
Berücksichtigung des Denkmalschutzes im Bundesrecht 
vom 01.06.1980 (BGBl. I S. 649), des § 20 Abs. 1 und § 40 
Abs. 2 des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) vom 09. 
Oktober 1962 (GVBl. I S. 437) und der §§ 50, 51 Ziff. 10 der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 
01.04.1981 (GVBl. I S. 65) hat die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 
10.09.1984 nachstehende Tarifordnung für die bürgerlich-
rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt 
Kassel beschlossen: 

 
1. Bürgerlich-rechtliche Nutzung 
 
1.1 Ein Recht zur Benutzung der Gemeindestraßen und der in der Baulast 

der Stadt Kassel stehenden Ortsdurchfahrten von Bundesfern-, 
Landes- und Kreisstraßen kann dann eingeräumt werden, wenn die 
jedermann im Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen 
Vorschriften gestattete Nutzung (Gemeingebrauch) nicht beeinträchtigt 
wird. Eine nur vorübergehende Beeinträchtigung von kurzer Dauer für 
Zwecke der öffentlichen Versorgung bleibt dabei außer Betracht. Das 
Rechtsverhältnis richtet sich nach bürgerlichem Recht. 

 
 
 
 
1.2 Entsprechendes gilt für die Benutzung der sonstigen öffentlichen 

Straßen im Sinne des § 40 Hessisches Straßengesetz über den 
Gemeingebrauch hinaus. 

Künftige 
 

TARIFORDNUNG 
über die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen 

in der Stadt Kassel 
vom 

 
Aufgrund des § 8 Abs. 10 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 
(BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), des § 20 Abs. 1 und § 40 
Abs. 2 des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 08.06.2003 (GVBl. I 
S. 166) und der §§ 50, 51 Ziff. 10 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) hat die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 
__________ nachstehende Ordnung zur Änderung der 
Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den 
öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel (Zweite Änderung) 
beschlossen: 

 
1. Bürgerlich-rechtliche Nutzung 
 
1.1 Ein Recht zur Benutzung der Gemeindestraßen und der in der 

Straßenbaulast der Stadt Kassel stehenden Ortsdurchfahrten von 
Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen kann dann eingeräumt werden, 
wenn die jedermann im Rahmen der Widmung und der 
verkehrsrechtlichen Vorschriften gestattete Nutzung (Gemeingebrauch) 
nicht beeinträchtigt wird. Eine nur vorübergehende Beeinträchtigung 
von kurzer Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung bleibt dabei 
außer Betracht. Das Rechtsverhältnis richtet sich nach bürgerlichem 
Recht. Der Gemeingebrauch ist grundsätzlich beeinträchtigt, wenn 
die Nutzung bis zu einer Höhe von 3 m über dem Straßenkörper 
erfolgt. 

 
1.2 Entsprechendes gilt für die Benutzung der sonstigen öffentlichen 



 
1.3 Eine bürgerlich-rechtliche Nutzung bedarf eines schriftlichen Vertrages. 

Dies gilt insbesondere für 
 

.1 Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 
m durch bauaufsichtlich genehmigte offene Bauteile (z.B. Balkone), 
soweit diese mehr als 0,50 m in den Luftraum über dem Straßenkörper 
hineinragen; 

 
.2 Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 
m durch bauaufsichtlich genehmigte geschlossene Bauteile (z.B. Erker, 
Überbauung durch Obergeschosse), soweit diese mehr als 0,3 m in 
den Luftraum über dem Straßenkörper hineinragen; 

 
.3 Verlegung von oberirdischen Leitungen über öffentlichen Straßen 
oberhalb einer Höhe von 3,0 m; 

 
.4 Unterbauungen öffentlicher Straßen (z.B. im Tunnelbauverfahren), 
die mehr als 0,3 m in den Straßenkörper hineinragen. 

 
 .5 Erdanker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Voraussetzungen der Nutzung 
 
2.1 Eine bürgerlich-rechtliche Nutzung darf erst dann ausgeübt werden, 

wenn dies durch schriftlichen Vertrag gestattet ist. Ein Rechtsanspruch 
auf die Gestattung besteht nicht. 

Straßen im Sinne des § 40 Hessisches Straßengesetz über den 
Gemeingebrauch hinaus. 

 
1.3 Eine bürgerlich-rechtliche Nutzung bedarf eines schriftlichen Vertrages. 

Dies gilt insbesondere für 
 
1.3.1 Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 m 

durch bauaufsichtlich anzeigepflichtige bzw. genehmigte offene 
Bauteile (z.B. Balkone), soweit diese mehr als 0,3 m in den Luftraum 
über dem Straßenkörper hineinragen; 

 
1.3.3 1.3.2 Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 m 

durch bauaufsichtlich anzeigepflichtige bzw. genehmigte 
geschlossene Bauteile (z.B. Erker, Überbauungen durch 
Obergeschosse sowie Fußgängerbrücken zur Verbindung von 
Gebäuden), soweit diese mehr als 0,1 m in den Luftraum über dem 
Straßenkörper hineinragen. Überbauungen durch 
Wärmedämmungen sind hiervon ausgenommen.; 

 
 
1.3.3 Verlegung von oberirdischen Leitungen über öffentlichen Straßen 

oberhalb einer Höhe von 3,0 m; 
 
1.3.4 Unterbauungen öffentlicher Straßen (z.B. im Tunnelbauverfahren), die 

mehr als 0,1 m in den Straßenkörper hineinragen. 
 
1.3.5 Erdanker. 
 
1.3.6  Verlegen und Belassen von unterirdischen Leitungen, die nicht 

der öffentlichen Versorgung dienen. 
. 
1.3.7 Vordächer, Schilder, Beleuchtungsanlagen in einer Höhe  

oberhalb von 3,0 m, die mehr als 0,70 m in den Straßenkörper 
hineinragen 

 
1.3.8  Belassen von Verbauwänden im Straßenraum (verlorener Verbau) 

wie z.B. Spundwände , Bohrpfahlwände, Stahlbeton-Schlitzwände 
etc.. 

 



 
2.2 Der Abschluß eines Vertrages über eine bürgerlich-rechtliche Nutzung 

ersetzt nicht die Verpflichtung zur Einholung von Genehmigungen oder 
Erlaubnissen, die insbesondere z.B. nach polizeilichen, 
gewerberechtlichen oder baurechtlichen Bestimmungen erforderlich 
sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vertragsinhalt 
 
3.1 Der Vertrag kann für eine befristete Geltungsdauer oder unbefristet 

abgeschlossen werden. 
 
3.2 In dem Vertrag kann vereinbart werden, daß 
 

.1 der Ausübende nach Vertragsbeendigung oder bei 
Ausübungsverzicht unverzüglich alle im Rahmen der bis dahin 
erlaubten Nutzung errichtenden Anlagen zu beseitigen hat; 

 
.2 der Stadt alle Kosten und Schäden zu ersetzen hat, die ihr durch die 
Ausübung entstehen; 

 
.3 die Stadt Kassel den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald durch die 
Ausübung der Gemeingebrauch an der Straße beeinträchtigt wird; 
dabei bleibt eine nur vorübergehende Beeinträchtigung von kurzer 
Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung außer Betracht. 

 

 
2. Voraussetzungen der Nutzung 
 
2.1 Eine bürgerlich-rechtliche Nutzung darf erst dann ausgeübt werden, 

wenn dies durch schriftlichen Vertrag gestattet ist. Ein Rechtsanspruch 
auf die Gestattung besteht nicht. 

 
2.2 Der Abschluss eines Vertrages über eine bürgerlich-rechtliche Nutzung 

ersetzt nicht die Verpflichtung zur Einholung von öffentlich-
rechtlichen Genehmigungen oder Erlaubnissen, die insbesondere z.B. 
nach ordnungsrechtlichen, gewerberechtlichen oder baurechtlichen 
Bestimmungen erforderlich sind. 

 
2.3 Auch in den Fällen, in denen die bürgerlich-rechtliche Nutzung 

bereits ausgeübt wird, besteht für den Nutzungsausübenden bzw. 
den Eigentümer der Bauwerke und Anlagen, die Gegenstand der 
Nutzung sind, eine Verpflichtung zum Abschluss eines Vertrages 
über die Nutzung. Dies gilt nicht für Nutzungen, die bereits vor 
dem in Kraft treten der Tarifordnung über die bürgerlich-rechtliche 
Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel am 
10.03.1984 begonnen haben.  

 
 
 
 
 
3. Vertragsinhalt 
 
3.1 Der Vertrag kann für eine befristete Geltungsdauer oder unbefristet 

abgeschlossen werden. 
 
3.2 In dem Vertrag kann vereinbart werden, dass 
 
3.2.1 der Ausübende nach Vertragsbeendigung oder bei Ausübungsverzicht 

unverzüglich alle im Rahmen der bis dahin erlaubten Nutzung 
errichteten Anlagen zu beseitigen hat. 

 
 
3.2.2 der Ausübende der Stadt alle Kosten und Schäden zu ersetzen hat, 



.4 die Stadt den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald der Schuldner 
mit mehr als zwei Entgeltraten in Verzug kommt. 

 
 
 
3.3 In den Vertrag können außerdem weitere Verpflichtungen 

aufgenommen werden, die insbesondere dazu bestimmt sind, die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder den Schutz der 
öffentlichen Straßen zu gewährleisten. 

 
3.4 Der Ausübungsberechtigte kann seine Rechte aus dem Vertrag ohne 

Einwilligung des Magistrat der Stadt Kassel nicht auf Dritte übertragen. 
 
 
 
4. Entgelte 
 
4.1 Für die Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen Nutzung sind Entgelte zu 

zahlen, deren Höhe sich nach dem Umfang der Nutzung und den 
wirtschaftlichen Vorteilen bemißt, die aus der Nutzung gezogen 
werden. 

 
4.2 Soweit in dem als Anlage beigefügten Tarifverzeichnis Richtsätze 

aufgeführt sind, sind diese für die Entgeltvereinbarungen maßgebend. 
Das Tarifverzeichnis ist Bestandteil dieser Ordnung. Im übrigen soll das 
Entgelt in Anlehnung an die erwähnten Richtwerte vereinbart werden. 

 
 
 
 
 
4.3 In dem Vertrag kann vereinbart werden, daß wiederkehrende Entgelte 

durch eine einmalige Zahlung (Kapitalisierung) abgelöst werden 
können. Falls eine Kapitalisierung nicht gewählt wird, kann die Stadt 
eine Anpassung des Entgelts an die sich ändernden wirtschaftlichen 
Verhältnisse vereinbaren oder vorbehalten. 

 
 
 

die ihr durch die Ausübung entstehen. 
 
3.2.3 die Stadt Kassel den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald durch die 

Ausübung der Gemeingebrauch an der Straße beeinträchtigt wird; 
dabei bleibt eine nur vorübergehende Beeinträchtigung von kurzer 
Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung außer Betracht. 

 
3.2.4 die Stadt den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald der Schuldner mit 

mehr als zwei Entgeltraten in Verzug kommt oder mit der Zahlung 
des vereinbarten einmaligen Entgeltes in Verzug ist und  trotz 
schriftlicher  Mahnung nicht  leistet. 

 
3.3 In den Vertrag können außerdem weitere Verpflichtungen 

aufgenommen werden, die insbesondere dazu bestimmt sind, die 
Sicherheit und Ordnung des Verkehrs oder den Schutz der öffentlichen 
Straßen zu gewährleisten. 

 
3.4 Der Ausübungsberechtigte kann seine Rechte aus dem Vertrag ohne 

Einwilligung des Magistrates der Stadt Kassel nicht auf Dritte 
übertragen. 

 
4. Entgelte 
 
4.1 Für die Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen Nutzung sind Entgelte zu 

zahlen, deren Höhe sich nach dem Umfang der Nutzung und den 
wirtschaftlichen Vorteilen bemisst, die aus der Nutzung gezogen 
werden. 

 
4.2 Soweit in dem als Anlage beigefügten Tarifverzeichnis Richtsätze 

aufgeführt sind, sind diese für die Entgeltvereinbarungen maßgebend. 
Das Tarifverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. Im Übrigen soll das 
Entgelt in Anlehnung an die erwähnten Richtwerte vereinbart werden. 

 
4.3 Auch in den Fällen, in denen ein Vertrag bisher nicht 

abgeschlossen wurde, besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von 
Entgelten, und zwar ab der Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen 
Nutzung.  

 
4.4 In dem Vertrag kann vereinbart werden, dass wiederkehrende Entgelte 



 
 
 
4.4 Die vertraglich vereinbarten Entgelte werden mit Vertragsabschluß 

fällig, wenn die vereinbarte Nutzungsdauer einen Monat nicht übersteigt 
oder wenn das vereinbarte Entgelt nicht mehr als DM 100,-- beträgt. Im 
übrigen ist, wenn nichts anderes vereinbart wird, das Entgelt jeweils 
zum ersten der auf den Nutzungsbeginn folgenden Monate fällig. 

 
 
4.5 Bei Verzug des Schuldners sind Verzugszinsen in Höhe von 2% über 

dem jeweils geltenden Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu 
zahlen. 

 
 
4.6 Verzichtet der Ausübungsberechtigte auf die Ausübung einer 

bürgerlich-rechtlichen Nutzung vor Ablauf des vereinbarten Zeitraums, 
so besteht kein Anspruch auf Erstattung bereits gezahlter Entgelte. 

 
 
4.7 Im voraus entrichtete oder kapitalisierte Entgelte werden auf Antrag 

anteilmäßig zurückgezahlt, wenn die Ausübung aus Gründen, die vom 
Schuldner nicht zu vertreten sind, nicht möglich ist. Eine nur 
vorübergehende Beeinträchtigung in der Ausübung von kurzer Dauer 
bleibt dabei unberücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durch eine einmalige Zahlung (Kapitalisierung) abgelöst werden 
können. Bei unbefristeter Erlaubnis ist das Entgelt grundsätzlich 
als einmalige Zahlung zu vereinbaren. Bei einmaligen Entgelten 
über 10.000,- € können stattdessen wiederkehrende Entgelte 
vereinbart werden. Bei wiederkehrenden Entgelten ist eine 
Anpassung des Entgelts an die sich ändernden wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu vereinbaren oder vorzubehalten (z.B. 
entsprechend dem Verbraucherpreisindex für Deutschland). 

 
 
4.5 Die vertraglich vereinbarten Entgelte werden mit Vertragsabschluß 

fällig. Im Vertrag können abweichende Fälligkeitstermine vereinbart 
werden. 

 
 
 
 
 
4.6 Bei Verzug des Schuldners sind Verzugszinsen auf das rückständige 

Entgelt in Höhe von 9 %  zu zahlen. 
 
 
4.7 Verzichtet der Ausübungsberechtigte auf die Ausübung einer 

bürgerlich-rechtlichen Nutzung,  besteht kein Anspruch auf Erstattung 
bereits gezahlter Entgelte. 

 
 
4.8 Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Entgelte werden  auf Antrag 

anteilmäßig zurückgezahlt, wenn der Ausübungsberechtigte 
innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Vertrages über 
die bürgerlich-rechtliche Nutzung erklärt, dass er die Nutzung 
nicht ausüben wird. Die Rückzahlung beträgt in diesen Fällen 90% 
des Entgeltes. Beträge bis zur Höhe von einschließlich 100,00 €  
werden nicht erstattet. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
5. Inkrafttreten 
 
Diese Tarifordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die bei 
Inkrafttreten bereits bestehenden vertraglichen Vereinbarungen über eine 
bürgerlich-rechtliche Nutzung der in Ziffer 1.1 erwähnten öffentlichen Straßen 
(z.B. Verträge mit der Städtische Werke AG, der Kasseler Verkehrsgesellschaft 
AG und anderen natürlichen oder juristischen Personen) bleiben unberührt. 
 
Kassel, den 10.09.1984 
 
Stadt Kassel - Der Magistrat 
 
gez. Hans Eichel 
 
Oberbürgermeister 
(Anlage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzeichnis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Inkrafttreten 
 
Diese Ordnung tritt mit dem Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die bei 
Inkrafttreten bereits bestehenden vertraglichen Vereinbarungen über eine 
bürgerlich-rechtliche Nutzung der in Ziffer 1.1 erwähnten öffentlichen Straßen 
(z.B. Verträge mit der Städtische Werke AG, der Kasseler Verkehrsgesellschaft 
AG und anderen natürlichen oder juristischen Personen) bleiben unberührt. 
 
Kassel, den  
 
Stadt Kassel - Der Magistrat 
 
 
 
Oberbürgermeister 
(Anlage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



der Richtsätze 
für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen 

in der Stadt Kassel 
 
____________________________________________________ 
 
A B 
 
zu Ziff. Berechnungsmaßstab/Richtsätze für Entgelte in DM 
 
____________________________________________________ 
 
1.3.1 6% der Hälfte des Verkehrswertes des begünstigten 
 Grundstücks, bezogen auf den qm/Jahr. Bei unbefristeter 

Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit  bei 99 Jahren Laufzeit 
und 4%iger Verzinsung. 

  Eine Abstufung des Verkehrswertes unter 
 Berücksichtigung der tatsächlichen baulichen Nutzung kann 
vorgenommen werden. 

  Mindestentgelt 50,-- DM/Jahr 
  Bezugsgröße ist die überbaute Fläche 
 
1.3.2 6% des Verkehrswertes des begünstigten  
 Grundstücks, bezogen auf den qm/Jahr. Bei unbefristeter 

Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit 
  bei 99 Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. Eine 

 Abstufung des Verkehrswertes unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen baulichen 

  Nutzung kann vorgenommen werden. 
  Mindestentgelt 50,-- DM/Jahr 
  Bezugsgröße ist die überbaute Fläche. 
 
1.3.3  10,-- DM bis 500,-- DM/pro Jahr 
 
1.3.4  (wie 1.3.2) 
  Bezugsgröße ist die unterbaute Fläche. 
 
1.3.5  Erdanker 200,-- DM pro Stück. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verzeichnis 
der Richtsätze 

für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen 
in der Stadt Kassel 

 
____________________________________________________ 
 
A B 
 
zu Ziff.  Berechnungsmaßstab/Richtsätze für Entgelte in Euro 
 
____________________________________________________ 
 
1.3.1 6% der Hälfte des Verkehrswertes des Bodens des 

begünstigten Grundstücks, bezogen auf den qm/Jahr. Bei 
unbefristeter Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit bei 99 
Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. Eine Abstufung des 
Verkehrswertes unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
baulichen Nutzung kann vorgenommen werden. Mindestentgelt 
50,00 € /Jahr Bezugsgröße ist die überbaute Fläche 

 
1.3.2 6% des Verkehrswertes des Bodens des begünstigten 

Grundstücks, bezogen auf den qm/Jahr. Bei unbefristeter 
Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit  bei 99 Jahren Laufzeit 
und 4%iger Verzinsung. Eine Abstufung des Verkehrs-wertes 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen baulichen Nutzung 
kann vorgenommen werden. Mindestentgelt 100,00 € /Jahr 
Bezugsgröße ist die überbaute Fläche. 

 
 
 
 



 
1.3.6 Am Innenring (beide Straßenseiten) und im Innenring 
 wird ein Zuschlag von 50 v.H. auf das Entgelt nach Ziffer 1.3.5 

erhoben. Als Innenring sind alle  öffentlicher 
Verkehrsflächen im Sinne der Anmerkung zu den 
Gebührenziffern 1.21 bis 1.26  der Sondernutzungs- und 
 Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Kassel vom 21. 
März 1983 in ihrer jeweils gültigen Fassung anzusehen. 

 
9.06.13.1 

ÄNDERUNG DER TARIFORDNUNG 
für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen 

in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 
vom 02. Juli 1990 

 
Aufgrund des § 8 Abs. 10 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
in der Fassung vom 01. Oktober 1974 (BGBl. I S. 2413, ber. 
S. 2908), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 
Verbesserung des Umweltschutzes in der Raumordnung 
und im Fernstraßenbau vom 19.12.1986 (BGBl. I S. 2669), 
des § 20 Abs. 1 und § 40 Abs. 2 des Hessischen 
Straßengesetzes (HStrG) vom 09. Oktober 1962 (GVBl. 
1962 S. 437) und der §§ 50, 51 Ziffer 10 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.1981 
(GVBl. I S. 66), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.12.1988 (GVBI. I S. 419), hat die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 
02.07.1990 nachstehende Änderung der Tarifordnung für 
die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen 
Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 beschlossen: 

I 
Abschnitt 1. wird um folgende Ziffer 1.3.6 ergänzt: 
 
"Belassen von unterirdischen Leitungen, die nicht der öffentlichen Versorgung 

dienen." 
II 
Das der Tarifordnung beigefügte Verzeichnis der Richtsätze für Entgelte für 
bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel 
wird wie folgt geändert bzw. ergänzt: 

 
1.3.3  15,00 € bis 500,00 € /pro Jahr 
 
1.3.4  (wie 1.3.2) 
  Bezugsgröße ist die unterbaute Fläche. 
 
1.3.5.  Erdanker  300,00 €  pro Stück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die Anmerkung zu Ziffer 1.3.6 erhält folgende Fassung: 
 
"Entgelte für das Belassen von unterirdischen Leitungen im Straßenkörper 

werden nach der Querschnittsfläche der Leitungen berechnet: 
 
1 bis 20 qcm pro angefangene 10 m =   5,00 DM/Jahr 
 
mehr als 20 qcm – 50 qcm pro angefangene 10 m  
 = 10,00 DM/Jahr 
 
1 mehr als 50 qcm - 100 qcm pro angefangene 10 m  
 = 20,00 DM/Jahr 
 
2 mehr als 100 qcm - 1.000 qcm pro angefangene 10 m  
 = 50,00 DM/Jahr 
 
 
 
3 mehr als 1.000  qcm pro angefangene 10 m  
 = 100,00 DM/Jahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die bisherige Anmerkung zu Ziffer 1.3.6 erhält als Anmerkung zu Ziffer 1.3.7 
folgende Fassung: 
 
"Am Innenring (beide Straßenseiten) und im Innenring wird ein Zuschlag von 50 

v. H. auf das Entgelt nach Ziffer 1.3.5 und Ziffer 1.3.6 erhoben. Als Innenring 
sind alle öffentlichen Verkehrsflächen im Sinne der Anmerkung zu den 
Gebührenziffern 1.21 bis 1.26, 3.01, 3.02, 3.05, 3.06, 3.08 und 3.09 der 
Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Kassel vom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.6 Entgelte für das Verlegen und Belassen von unterirdischen  

Leitungen im Straßenkörper werden nach der Querschnittsfläche 
der Leitungen wie folgt berechnet: 

 
1.3.6.1 bis 20 cm² pro angefangene 10 m =  4,00 €/Jahr 
 
1.3.6.2   mehr als 20 cm² bis  50 cm² pro angefangene 10 m = 8,00 €/Jahr 
 
1.3.6.3   mehr als 50 cm² bis 100 cm² pro angefangene 10 m = 16,00 € 

/Jahr 
 
1.3.6.4  mehr als 100 cm² bis 1.000 cm² pro angefangene 10 m =  

40,00 €/Jahr 
 
 
 
1.3.6.5  mehr als 1.000 cm² pro angefangene 10 m =  80,00 €/Jahr. 
 
 
 
Kapitalisierungsmöglichkeit des jährlichen Betrages 
 bei 99 Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. 
 
1.3.7  wird wie 1.3.1 berechnet 

 
 

1.3.8  pro angefangenen m² einmalig 20,00 € 
 
 



21. März 1983 in ihrer jeweils gültigen Fassung anzusehen." 
 
 
III 
Die Änderung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Kassel, den 02.07.1990 
 
Stadt Kassel - Der Magistrat 
gez. Wurbs 
 
Wurbs 
Bürgermeister 
 
Veröffentlicht: 
Amtliche Bekanntmachungen der Hessisch/Niedersächsisch Allgemeinen 
- Stadtausgabe Kassel - Nr. 163 vom 17.07.1990 
 
In Kraft getreten: 18.07.1990 
 
 

 
Am Innenring (beide Straßenseiten) und im Innenring wird ein Zuschlag von 50 
v. H. auf das Entgelt nach Ziffer 1.3.5 und Ziffer 1.3.6 erhoben. 
 
Unter Innenring ist der durch folgende Straßen und Plätze umschlossene 
Teil eines Stadtgebietes zu verstehen: Altmarkt, Brüderstraße, Steinweg, 
Frankfurter Straße bis zur „Trompete“, Fünffensterstraße, Ständeplatz, 
Scheidemannplatz, Rudolf-Schwander-Straße, Lutherplatz, Lutherstraße, 
Am Stern, Kurt-Schumacher-Straße, einschließlich der genannten Straßen 
und Plätze selbst. 
  
 

  

 
 



 

Anlage zu Art. 5 der Ordnung zur Änderung der Tarifordnung 
 

Verzeichnis 
der Richtsätze 

für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen 
in der Stadt Kassel 

 
____________________________________________________ 
 
A B 
 
zu Ziff. Berechnungsmaßstab/Richtsätze für Entgelte in Euro 
 
____________________________________________________ 
 
1.3.1 6% der Hälfte des Verkehrswertes des Bodens des begünstigten Grundstücks, 

bezogen auf den qm/Jahr. Bei unbefristeter Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit 
bei 99 Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. Eine Abstufung des 
Verkehrswertes unter Berücksichtigung der tatsächlichen baulichen Nutzung kann 
vorgenommen werden. Mindestentgelt  50,00 € /Jahr Bezugsgröße ist die 
überbaute Fläche 

 
1.3.2 6% des Verkehrswertes des Bodens des begünstigten Grundstücks, bezogen auf 

den qm/Jahr. Bei unbefristeter Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit bei 99 Jahren 
Laufzeit und 4%iger Verzinsung. Eine Abstufung des Verkehrswertes unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen baulichen Nutzung kann vorgenommen 
werden. Mindestentgelt 100,00 € /Jahr Bezugsgröße ist die überbaute Fläche. 

 
1.3.3 15,00 € bis 500,00 € /pro Jahr 
 
1.3.4 (wie 1.3.2) 
 Bezugsgröße ist die unterbaute Fläche. 
 
1.3.5. Erdanker  300,00 € pro Stück. 
 
1.3.6 Entgelte für das Verlegen und Belassen von unterirdischen Leitungen im 

Straßenkörper werden nach der Querschnittsfläche der Leitungen wie folgt 
berechnet: 

 
1.3.6.1 bis 20 cm² pro angefangene 10 m =  4,00 €/Jahr 
 
1.3.6.2 mehr als 20 cm² bis  50 cm² pro angefangene 10 m = 8,00 €/Jahr 
 
1.3.6.3 mehr als 50 cm² bis 100 cm² pro angefangene 10 m = 16,00 €/Jahr 
 
1.3.6.4 mehr als 100 cm² bis 1.000 cm² pro angefangene 10 m = 40,00 €/Jahr 
 
1.3.6.5 mehr als 1.000 cm² pro angefangene 10 m = 80,00 €/Jahr. 
 
Kapitalisierungsmöglichkeit des jährlichen Betrages bei 99 Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. 
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1.3.7 wird wie 1.3.1 berechnet 

 
 

1.3.8 pro angefangenen m² einmalig 20,00 € 
 
 



 

 
Am Innenring (beide Straßenseiten) und im Innenring wird ein Zuschlag von 50 v. H. auf das Entgelt 
nach Ziffer 1.3.5 und Ziffer 1.3.6 erhoben. 
 
Unter Innenring ist der durch folgende Straßen und Plätze umschlossene Teil eines Stadtgebietes zu 
verstehen: Altmarkt, Brüderstraße, Steinweg, Frankfurter Straße bis zur „Trompete“, 
Fünffensterstraße, Ständeplatz, Scheidemannplatz, Rudolf-Schwander-Straße, Lutherplatz, 
Lutherstraße, Am Stern, Kurt-Schumacher-Straße, einschließlich der genannten Straßen und Plätze 
selbst. 



 
            9.06.13.2 
 
 

ORDNUNG  
 

zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung  
an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel 

 
(Zweite Änderung) 

 
vom  

 
 
Aufgrund des § 8 Abs. 10 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur Neuregelung des 
Wasserrechts vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), des § 20 Abs. 1 und § 40 Abs. 2 des Hessischen 
Straßengesetzes (HStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.06.2003 (GVBl. I S. 166) und 
der §§ 50, 51 Ziff. 10 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am                    
nachstehende Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den 
öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel (Zweite Änderung) beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Ziffer 1.1. wird wie folgt geändert: 
 
 
„Ein Recht zur Benutzung der Gemeindestraßen und der in der Straßenbaulast der Stadt Kassel 
stehenden Ortsdurchfahrten von Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen kann dann eingeräumt 
werden, wenn die jedermann im Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen Vorschriften 
gestattete Nutzung (Gemeingebrauch) nicht beeinträchtigt wird. Eine nur vorübergehende 
Beeinträchtigung von kurzer Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung bleibt dabei außer 
Betracht. Das Rechtsverhältnis richtet sich nach bürgerlichem Recht. Der Gemeingebrauch ist 
grundsätzlich beeinträchtigt, wenn die Nutzung bis zu einer Höhe von 3 m über dem Straßenkörper 
erfolgt.“ 
 
 
 
Ziffer 1.3.1 wird wie folgt geändert: 
 
„Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 m durch bauaufsichtlich 
anzeigepflichtige bzw. genehmigte offene Bauteile (z.B. Balkone), soweit diese mehr als 0,3 m in den 
Luftraum über dem Straßenkörper hineinragen;“ 
 
 
Ziffer 1.3.2 wird wie folgt geändert: 
 
„Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 m durch bauaufsichtlich 
anzeigepflichtige bzw. genehmigte geschlossene Bauteile (z.B. Erker, Überbauungen durch 
Obergeschosse sowie Fußgängerbrücken zur Verbindung von Gebäuden), soweit diese mehr als 0,1 
m in den Luftraum über dem Straßenkörper hineinragen. Überbauungen mit Wärmedämmungen sind 
hiervon ausgenommen;“ 
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Ziffer 1.3.4 wird wie folgt geändert: 
 
„Unterbauungen öffentlicher Straßen (z.B. im Tunnelbauverfahren), die mehr als 0,1 m in den 
Straßenkörper hineinragen.“ 
 
 



Als Ziffer 1.3.6. wird hinzugefügt: 
 

„Verlegen und Belassen von unterirdischen Leitungen, die nicht der öffentlichen Versorgung dienen.“ 
 
 
Als Ziffer 1.3.7. wird hinzugefügt: 
 
„Vordächer, Schilder, Beleuchtungsanlagen in einer Höhe oberhalb von 3,0 m, die mehr als 0,70 m in 
den Straßenkörper hineinragen.“ 
 
 
Als Ziffer 1.3.8. wird hinzugefügt: 
 
„Belassen von Verbauwänden im Straßenraum (verlorener Verbau) wie z.B. Spundwände, 
Bohrpfahlwände, Stahlbeton-Schlitzwände etc..“ 

 
 

Artikel 2 
 

 
Ziffer 2.2 wird wie folgt geändert: 
 
„Der Abschluss eines Vertrages über eine bürgerlich-rechtliche Nutzung ersetzt nicht die Verpflichtung 
zur Einholung von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen oder Erlaubnissen, die insbesondere z.B. 
nach ordnungsrechtlichen, gewerberechtlichen oder baurechtlichen Bestimmungen erforderlich sind.“ 
 
Als Ziffer 2.3 wird hinzugefügt: 
 
„Auch in den Fällen, in denen die bürgerlich-rechtliche Nutzung bereits ausgeübt wird, besteht für den 
Nutzungsausübenden bzw. den Eigentümer der Bauwerke und Anlagen, die Gegenstand der Nutzung 
sind, eine Verpflichtung zum Abschluss eines Vertrages über die Nutzung. Dies gilt nicht für 
Nutzungen, die bereits vor dem in Kraft treten der Tarifordnung über die bürgerlich-rechtliche Nutzung 
an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel am 10.03.1984 begonnen haben.“ 
 
 

Artikel 3 
 

 
Ziffer 3.2.1 wird wie folgt geändert: 
 
„der Ausübende nach Vertragsbeendigung oder bei Ausübungsverzicht unverzüglich alle im Rahmen 
der bis dahin erlaubten Nutzung errichteten Anlagen zu beseitigen hat.“ 
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Ziffer 3.2.2 wird wie folgt geändert: 

 
„der Ausübende der Stadt alle Kosten und Schäden zu ersetzen hat, die ihr durch die Ausübung 
entstehen.“ 
 
Ziffer 3.2.4 wird wie folgt geändert: 
 
„die Stadt den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald der Schuldner mit mehr als zwei Entgeltraten in 
Verzug kommt oder mit der Zahlung des vereinbarten einmaligen Entgeltes in Verzug ist und  trotz 
schriftlicher Mahnung nicht leistet.“ 
 
 
Ziffer 3.3 wird wie folgt geändert: 
 
„In den Vertrag können außerdem weitere Verpflichtungen aufgenommen werden, die insbesondere 
dazu bestimmt sind, die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs oder den Schutz der öffentlichen 
Straßen zu gewährleisten.“ 



 
Ziffer 3.4 wird wie folgt geändert: 
 
„Der Ausübungsberechtigte kann seine Rechte aus dem Vertrag ohne Einwilligung des Magistrates 
der Stadt Kassel nicht auf Dritte übertragen.“ 
 
 

Artikel 4 
 
 

Ziffer 4.3 wird wie folgt geändert: 
 
„Auch in den Fällen, in denen ein Vertrag bisher nicht abgeschlossen wurde, besteht eine 
Verpflichtung zur Zahlung von Entgelten, und zwar ab der Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen 
Nutzung.“ 
 

 
Ziffer 4.4 wird wie folgt geändert: 
 
„In dem Vertrag kann vereinbart werden, dass wiederkehrende Entgelte durch eine einmalige Zahlung 
(Kapitalisierung) abgelöst werden können. Bei unbefristeter Erlaubnis ist das Entgelt grundsätzlich als 
einmalige Zahlung zu vereinbaren. Bei einmaligen Entgelten über 10.000,00 € können stattdessen 
wiederkehrende Entgelte vereinbart werden. Bei wiederkehrenden Entgelten ist eine Anpassung des 
Entgelts an die sich ändernden wirtschaftlichen Verhältnisse zu vereinbaren oder vorzubehalten (z.B. 
entsprechend dem Verbraucherpreisindex für Deutschland).“ 
 

 
Ziffer 4.5 wird wie folgt geändert: 
 
„Die vertraglich vereinbarten Entgelte werden mit Vertragsabschluss fällig. Im Vertrag können 
abweichende Fälligkeitstermine vereinbart werden.“ 
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Ziffer 4.6 wird wie folgt geändert: 
 

„Bei Verzug des Schuldners sind Verzugszinsen auf das rückständige Entgelt in Höhe von 9 % zu 
zahlen.“ 
Ziffer 4.7 wird wie folgt geändert: 
 
„Verzichtet der Ausübungsberechtigte auf die Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen Nutzung, besteht 
kein Anspruch auf Erstattung bereits gezahlter Entgelte.“ 
 
Ziffer 4.8 wird wie folgt geändert: 
 
„Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Entgelte werden  auf Antrag anteilmäßig zurückgezahlt, 
wenn der Ausübungsberechtigte innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Vertrages über die 
bürgerlich-rechtliche Nutzung erklärt, dass er die Nutzung nicht ausüben wird. Die Rückzahlung 
beträgt in diesen Fällen 90% des Entgeltes. Beträge bis zur Höhe von einschließlich 100,00 € werden 
nicht erstattet.“ 
 
 

Artikel 5 
 

„Das Verzeichnis der Richtsätze für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen 
Straßen in der Stadt Kassel wird gemäß der Anlage zu dieser Ordnung geändert.“ 
 
 

Artikel 6 
 



 
„Diese Ordnung tritt mit dem Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die bei Inkrafttreten bereits 
bestehenden vertraglichen Vereinbarungen über eine bürgerlich-rechtliche Nutzung der in Ziffer 1.1 
erwähnten öffentlichen Straßen (z.B. Verträge mit der Städtische Werke AG, der Kasseler 
Verkehrsgesellschaft AG und anderen natürlichen oder juristischen Personen) bleiben unberührt.“ 
 
 
 
Kassel,  
 
Stadt Kassel - Magistrat 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
 



 

Magistrat 
-II-/-20- 
 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

Vorlage Nr. 101.17.1010  Kassel, 11. Juli 2013 
 
 
 
Städtische Werke Aktiengesellschaft 

 Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH 
 Gründung der Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG 

 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Gründung der Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH durch die Städtische Werke 
Aktiengesellschaft (STW)  als hundertprozentige Tochtergesellschaft mit einem 
Stammkapital von 25 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des 
Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 

 
2. Der Gründung der  Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co.KG  als hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der Städtische Werke Aktiengesellschaft mit einer Kommanditeinlage 
von 750 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages 
(Anlage 2) zugestimmt. 

 
3. Einer Veräußerung von Gesellschaftsanteilen bei beiden Gesellschaften zu einem späteren 

Zeitpunkt mit einer Reduzierung auf bis zu jeweils 25,1 % wird zugestimmt. 
 

4. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 
Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die 
Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen,  
Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen. 

 
 

Begründung: 
 
Ausgangslage 
 
Seit 2010 befasst sich die Städtische Werke AG mit der Entwicklung von Windparks in der Region 
Nordhessen. Seither konnten verschiedene Flächen für die Nutzung der Windkraft vertraglich gesichert 
werden. Die Flächensicherung stellt bei der Projektierung von Windkraftstandorten den ersten wichtigen 
Schritt dar, um auch in Nordhessen die positiven Effekte der Windenergie beim Klimaschutz und der 
regionalen Wertschöpfung durch beteiligte Akteure vor Ort sichern zu können. 
 
Aktuell plant und entwickelt die Städtische Werke AG die drei Windparks „Söhrewald/Niestetal“, 
„Kaufunger Stiftswald“ und „3-Berge“ (interkommunaler Windpark bei Hessisch-Lichtenau, Helsa, 
Großalmerode), die sich jeweils in verschiedenen Projektstadien befinden. Für den Windpark 
„Söhrewald/Niestetal“ soll nun eine Projektgesellschaft gegründet werden. 
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Als Mitglied der Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co. KG (SUN) befindet sich die Städtische 
Werke AG in einem starken Verbund kommunal geprägter Energieversorgungsunternehmen. Die 
Umsetzung der Energiewende in Nordhessen kann nur gemeinsam gelingen. So befinden sich weitere 
Flächen für den Ausbau der Windenergie in Akquisition durch die Stadtwerke Union Nordhessen GmbH 
& Co. KG. Die Umsetzung der Projekte erfolgt dann durch die jeweiligen Stadtwerke. 
 
Ein wichtiger Baustein für den Ausbau der Windenergie ist für die Städtische Werke AG und die 
Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co. KG die Ermöglichung einer Bürgerbeteiligung an den 
Windparks über Genossenschaften. Für jeden der Windparks ist daher die Gründung einer 
Projektgesellschaft in Form einer GmbH & Co. KG vorgesehen, an der sich später auch 
Bürgerenergiegenossenschaften sowie Kommunen und kommunale Unternehmen beteiligen können. 
Der Gesellschaftszweck beinhaltet die  Projektierung, den Bau und Betrieb sowie die Vermarktung des 
erzeugten Stroms der Windparks über die gesamte Laufzeit und soll möglichst im regionalen Rahmen 
abgebildet werden.  
 
Eine nähere Projektbeschreibung ist als Anlage 3  beigefügt. 
Bei den Angaben zur Firmierung handelt es sich z.Zt. noch um Arbeitstitel. 
 
Gesellschaftsmodell 
 
Die Städtische Werke AG gründet zunächst für den Windpark „Söhrewald/Niestetal“ eine 
Projektgesellschaft in Form einer GmbH & Co. KG. Dieses Vorgehen ermöglicht die Realisierung von 
Bürgerbeteiligungen und projektbezogenen Fremdfinanzierungen durch Kreditinstitute. 
 
Die Projektgesellschaft sieht als Geschäftszweck im Kern den Bau, Erwerb und Betrieb von 
Erneuerbaren-Energien-Anlagen sowie den Vertrieb des erzeugten Stroms vor. 
 
Zu Beginn wird die Städtische Werke AG 100% an der Projektgesellschaft halten. Nach der 
Inbetriebnahme der WEA werden die Kommanditanteile interessierten Bürger-
Energiegenossenschaften und weiteren kommunal geprägten Unternehmen (z. B. SUN-Partnern) in der 
Region angeboten. Je nach tatsächlichen Nachfragevolumina ist nicht ausgeschlossen, dass im 
zweiten Schritt auch überregionalen Unternehmen mit kommunaler Prägung Anteile zum Erwerb an der 
Projektgesellschaft angedient werden. Dabei wird die Städtische Werke höchstens 74,9% der 
Gesellschaftsanteile abgeben, so dass mindestens 25,1% im Eigentum der Städtische Werke AG 
verbleiben. 
 
Als Komplementärin der Projektgesellschaft wird eine Verwaltungs-GmbH durch die Städtische Werke 
AG gegründet. Diese Verwaltungs-GmbH kann auch zukünftigen Windpark-Projektgesellschaften als 
Komplementärin dienen. Auch hier gilt, dass mindestens 25,1 % der Anteile an der Komplementärin bei 
der  STW verbleiben. Die Verwaltungs-GmbH führt die Geschäfte der einzelnen GmbH & Co. KGs und 
vertritt diese gegenüber Dritten. 
 
Die Investitionsvolumina von Windparkprojekten sind vergleichsweise hoch. Die im Rahmen einer 
Windparkprojektierung anfallenden Zahlungen sind solange von der Städtische Werke AG 
vorzufinanzieren, bis die Projektgesellschaft gegründet ist und alle von der kapitalgebenden Bank 
verlangten Dokumente und Unterlagen vorliegen. Erst dann können die Auszahlung des Fremdkapitals 
und damit die Ablösung der Vorleistungen seitens der STW erfolgen.  
 
Eine Auszahlung des Fremdkapitals setzt formal im Kern voraus, dass alle für den Betrieb des 
Windparks notwendigen Verträge, Dienstbarkeiten, Rechte und Pflichten im Allge- 
meinen auf die jeweilige Projektgesellschaft laufen. Mit fortschreitender Projektdauer steigen der 
Aufwand und damit das Risiko von Verzögerungen bei der notwendigen Projektübertragung von der  
STW  auf die Projektgesellschaft. 
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Speziell eine spätere Übertragung von beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten (z.B. für Kabeltrassen) 
auf die Projektgesellschaft birgt ein gewisses Risiko, stellen diese doch für die Banken unter anderem 
ein entscheidendes Kriterium für die Kreditwürdigkeit der Projektgesellschaft dar. 
 
Zusammenfassend verbindet die STW mit der rechtzeitigen Gründung von Projektgesellschaften 
signifikante Verminderungen formaler und finanzieller Risiken. Der Projektfortschritt wird durch die 
Minderung rechtlicher Risiken beschleunigt und der Vorfinanzierungsbedarf durch die STW 
entsprechend reduziert. 
 
 
Nach Einschätzung des Vorstandes der STW ist das Windprojekt „Söhrewald/Niestetal“ nun so weit 
entwickelt, dass die Realisierung als sehr wahrscheinlich anzunehmen ist. 
 
Die Wirtschaftlichkeit des Projektes wurde durch den Vorstand geprüft und verspricht eine 
angemessene Rendite bei einem begrenzten Risiko, da die Ertragslage mit der Förderung durch das 
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) abgesichert ist. Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist im 
Hinblick auf die Windprognose auf eine Voreinschätzung der Windmessungsergebnisse über einen 
Messzeitraum von 7,5 Monaten abgestellt worden. Um die Unsicherheiten dieser verkürzten 
Auswertung im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung dennoch zu berücksichtigen, wurden die in 
der Messauswertung ermittelten Erträge mit einem zusätzlichen Sicherheitsabschlag von 6 % belegt. 
Nach Aussage des  Vorstandes ist zu erwarten, dass die Auswertung der Messdaten der kompletten 12 
Monatsmessung die positive Tendenz der bisherigen Prognose bestätigt. Die endgültige Fertigstellung 
des finalen Windgutachtens wird im Juli 2013 erwartet. 
 
Gleichwohl wird seitens des Beteiligungsdezernates darauf hingewiesen, dass mit der Gründung dieser 
Gesellschaften die STW zunächst zu 100 % ins Risiko geht. Dieses Risiko kann erst reduziert werden, 
wenn ausreichend potentielle Partner  gefunden werden, um das Projekt mitzutragen und das Risiko zu 
verteilen. Die gewählte Gesellschaftsform der GmbH & Co.KG ermöglicht zwar eine Darstellung des 
Fremdkapitals außerhalb des Konsolidierungskreises der KVV, dennoch steigt mit diesem Projekt die 
Neuverschuldung im Konzern zunächst um rund  37 Mio. €. Auch langfristig bleibt ein erhebliches 
Risiko bei der STW,  weil eine formal mögliche Insolvenz einer Beteiligung der STW erhebliche 
Rückwirkungen   auf den KVV-Konzern hätte.  Insbesondere mit Blick auf das 
Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 140 Mio. € für alle geplanten Windkraftanlagen sind die direkten 
und indirekten Risiken des Geschäftsmodells von herausragender Bedeutung. 
 
Im Rahmen der nach § 121 Abs. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vorgeschriebenen  
Markterkundung wurden die Stellungnahmen der Handwerkskammer (HWK)  und der Industrie- u. 
Handelskammer Kassel (IHK) angefordert.  Vor der Beschlussfassung in der 
Stadtverordnetenversammlung wird über den Inhalt und das Ergebnis entsprechend informiert. 
( Anmerkung: Die entsprechenden Stellungnahmen liegen inzwischen vor und sind als weitere Anlage beigefügt ). 
 

Der Aufsichtsrat der STW hat  in seiner Sitzung am  10. Oktober 2012 diesen Gesellschaftsgründungen 
zugestimmt.  
 
Der Magistrat hat dieser Vorlage in seiner Sitzung am  24. Juni 2013 zugestimmt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1017  Kassel, 20. August 2013 
 
 
 
 
Bürgerentscheid "Stadtteilbibliotheken erhalten" 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2012 betreffend 
 die Schließung der Stadtteilbibliotheken Wilhelmshöhe, Kirchditmold und Fasanenhof 
- Vorlage-Nr. 101.17.693 -, lfd. Nr. 45 der Konsolidierungsvorschläge, bleibt aufrechterhalten.“ 

 

Begründung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.03.2013 zur Vorlage-Nr. 101.17.825 
folgenden Beschluss gefasst: 
 

„1. Das am 04.02.2013 eingereichte Bürgerbegehren „Stadtteilbibliotheken erhalten“ wird 
zugelassen. 
 
2. Ein Sachbeschluss mit dem Inhalt des Bürgerbegehrens wird nicht gefasst. Insoweit verbleibt 
es bei dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2012 
- Vorlage-Nr. 101.17.693 -, lfd. Nr. 45 der Konsolidierungsvorschläge. 
 
3. Am 30.06.2013 wird ein Bürgerentscheid mit der Fragestellung durchgeführt: „Sind Sie dafür, 
die Stadtteilbibliotheken in den Stadtteilen Fasanenhof, Kirchditmold und Wilhelmshöhe zu 
erhalten?“ 

 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 09.07.2013 folgendes Ergebnis des 
Bürgerentscheids festgestellt: 
 

Stimmberechtigte 147.958 
davon 25 %   36.989 
 
Abstimmende insgesamt 24.356 
ungültige Stimmen        85 
 
gültige Ja-Stimmen 21.520 
gültige Nein-Stimmen    2.751 
 
Gültige Stimmen insgesamt 24.271 
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Die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen lautet somit auf „Ja“. Diese Mehrheit beträgt jedoch 
weniger als mindestens 25 % der Stimmberechtigten. Die nach § 8b Abs. 6 Satz 1 HGO erforderliche 
Mehrheit ist daher nicht erreicht. 
 
Deshalb hat gemäß § 8b Abs. 6 Satz 3 HGO die Stadtverordnetenversammlung die Angelegenheit zu 
entscheiden. 
 
Da der Sachverhalt, der zum Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2012 geführt 
hat, unverändert geblieben ist, wird gebeten, diesen Beschluss antragsgemäß aufrechtzuerhalten. 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1018  Kassel, 19. August 2013 
 
 
 
Leichtflugzeug Fieseler Storch 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadt Kassel verkauft das Leichtflugzeug Fieseler Storch an den Verein Fieseler Storch 
Kassel e. V. zum symbolischen Preis von 1 € und ermächtigt den Magistrat, den als Anlage 
beigefügten Kaufvertrag abzuschließen.“ 

 

Begründung: 
 
Der „Fieseler Storch“ wurde 1943 in Kassel gebaut, befand sich später lange Jahre im Ausland und 
wurde im Jahr 1976 durch die Stadt Kassel mit Unterstützung des Landes Hessen und Spenden von 
Kasseler Bürgern für 32.000 DM erworben. Das Flugzeug stand zunächst in den Hallen der 
Bundeswehr Luftwaffe in Fritzlar. Anschließend wurde es im Museum für Astronomie und Technik-
Geschichte ausgestellt. Nach der Neuausrichtung des Museums wurde es in den Kasseler 
Kulturbahnhof gebracht, wo es einige Jahre als Wahrzeichen der Kasseler Technikgeschichte in der 
Bahnhofshalle hing. Nach Kündigung des Vertrages durch die Deutsche Bahn AG im Jahr 2005 wurde 
das Flugzeug zerlegt in den ehemaligen Hallen der Firma Henschel in Rothenditmold eingelagert. 
Wegen fehlender finanzieller Mittel konnte die Stadt Kassel die restauratorischen und 
konservatorischen Anforderungen nicht erfüllen. Aufgrund der mangelhaften konservatorischen 
Bedingungen musste noch im Jahr 2005 zwingend ein neuer Standort gefunden werden.  
 
Im November 2005 wurde das Flugzeug als Leihgabe an den Verein Fieseler Storch für Kassel e. V. 
übergeben, der es nach Kassel Calden verlagerte und dort auf eigene Kosten bis zur Flugfähigkeit 
wieder restaurierte. Der Restwert bei Übernahme des Flugzeuges durch den Verein lag bei insgesamt 
max. 15.000 €. Nach Beendigung der Restaurierung im Jahr 2011 wurde der Verkehrswert durch das 
Wertgutachten eines Luftfahrtsachverständigen auf 170.000 € netto festgesetzt. Die Investitionen des 
Vereins in die Restaurierung gingen nach Angaben des Vereins noch weit darüber hinaus. In der Bilanz 
der Stadt Kassel ist das Flugzeug derzeit mit 100.000 € eingestellt. 
 
Aufgrund des höheren Verkehrswertes ist in der Bilanz eine Zuschreibung in Höhe von 70.000 € 
erforderlich. Durch den Verkauf des Flugzeuges zum Preis von 1 € wird das Jahresergebnis 2013 der 
Stadt Kassel mit Netto 100.000 € belastet.  Aus den nachfolgend dargelegten Gründen ist der Verkauf 
jedoch gerechtfertigt. 
 
Das Flugzeug steht seit seiner Verleihung an den Verein in einer Halle auf dem Flughafengelände in 
Calden, von der es direkt die frühere Start- und Landebahn erreichen konnte. Der Betrieb des alten 
Flughafens wurde zwischenzeitlich eingestellt, Start- und Landebahn werden nicht mehr gewartet. Dem 
Verein wird übergangsweise gestattet, das Flugzeug weiter in der Halle zu belassen und die noch 
vorhandene Start- und Landebahn im eingeschränkten Umfang für Starts und Landungen zu nutzen. 
Mittelfristig benötigt das Flugzeug aber zwingend eine Halle auf dem neuen Flughafengelände, damit 
weiterhin die Voraussetzungen für Präsentation, Betrieb und Wartung gegeben sind. 
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Zwischenzeitlich wurde dem Verein Fieseler Storch e. V. von der Flughafen GmbH eine adäquate 
Fläche für die Errichtung einer neuen Halle auf dem neuen Flughafengelände im Rahmen eines 
Erbbaurechtsvertrages angeboten. Der Verein wäre grundsätzlich bereit, dort eine geeignete Halle zur 
Unterbringung und Präsentation in eigener Verantwortung zu errichten und diese dann in eigener Regie 
zu betreiben. 
 
Voraussetzung für die bereits in Aussicht gestellten  bzw. für die noch einzuwerbenden 
Sponsorengelder wäre aber, dass der Verein auch Eigentümer des Flugzeuges ist. 
 
Aktuell hat der Verein mit maßgeblicher finanzieller Unterstützung durch die Stadt Kassel eine 
Machbarkeitsstudie mit dem Ziel in Auftrag gegeben, die Herstellungskosten einer entsprechenden 
Halle auf dem in Aussicht gestellten Grundstück des neuen Flughafengeländes zu ermitteln.  
 
Gemäß § 109 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) dürfen Vermögensgegenstände in der Regel 
nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. Maßgeblich ist hierbei der Verkehrswert. Ein Abweichen 
vom Verkehrswert ist nur in Ausnahmefällen zulässig und auch nur, wenn ein öffentliches Interesse 
dies rechtfertigt. 
 
Im Hinblick auf die beabsichtige Eigentumsübertragung an den Verein Fieseler Storch Kassel e. V. 
wurde eine Betriebskostenkalkulation erstellt. Danach müsste die Stadt jährlich Mittel in Höhe von 
mindestens 25.000 € aufwenden, um Unterbringung, Betrieb und Wartung des Flugzeuges zu 
gewährleisten. Hinzu kämen Kosten für jährliche Grundüberholungen bzw. unvorhergesehene 
Beanstandungen in Höhe von ca. 8.300 € jährlich sowie kalkulierte Einnahmen für verkaufte 
Flugstunden von ca. 3.000 € pro Jahr.  
 
Insgesamt würden der Stadt innerhalb von 10 Jahren Kosten in Höhe von 303.000 € entstehen. 
Unberücksichtigt sind hierbei noch Personalkosten, sofern die Stadt auch die Betreuung des 
Flugzeuges wieder selbst übernehmen müsste.  
 
Das in § 109 HGO geforderte öffentliche Interesse an einer Veräußerung des „Fieseler Storchs“ ist 
somit gegeben. Die Stadt selbst verfügt weder über entsprechendes Fachpersonal, noch über die 
finanziellen Mittel um das Flugzeug langfristig so unterzubringen, dass die konservatorischen 
Bedingungen erfüllt sind und es der Öffentlichkeit angemessen präsentiert werden kann.  
 
Durch den Verein wäre gewährleistet: 
 

1. Das Flugzeug ist angemessen untergebracht und bleibt dauerhaft in der Region als Attraktion 
erhalten. 

2. Der Verein verpflichtet sich schuldrechtlich, das Flugzeug nicht ohne Einwilligung der Stadt 
Kassel weiter zu veräußern. 

3. Für den Fall der Auflösung des Vereins wird das Eigentum an dem Flugzeug Fieseler Storch auf 
die Stadt Kassel zurückübertragen. 

 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 19. August 2013 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 
 

Kaufvertrag 
 

zwischen 
 
 
 
 
der Stadt Kassel, vertreten durch den Magistrat,  
- Kulturamt -, Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel 
 
                             - Stadt Kassel oder 
Verkäuferin - 
 
 
 
und 
 
 
 
dem Verein Fieseler Storch für Kassel e. V., vertreten durch den Vorstand, 
Fieseler Storch Str. 16, 34379 Calden 
 
 

- Verein oder Käufer - 
 

 
 

§ 1 Kaufgegenstand 
 
Die Stadt verkauft dem Verein das ihr gehörende Flugzeug Fieseler Storch Fi 156 einschließlich 
Zusatzausstattung und Zubehör.  
 
Hersteller: Fieseler Flugzeugwerke - Kassel 
Typ: Fieseler Storch FI 156 CA-3 
Baujahr: 1943 
amtl. Kennzeichen: D-EKLU 
Flugzeug-Identifizierungsnummer: 110 061 
 
 
Motor: Originalmotor 
 
 

§ 2 Gewährleistung 
 
Der Verein kauft das Flugzeug wie besichtigt und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungsansprüche. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 Kaufpreis und Übereignung 
 
Der Kaufpreis beträgt 1 Euro (in Worten: ein Euro) und ist bei Unterzeichnung dieses Vertrages in bar/ durch 
Überweisung auf das Konto mit der Nr. 11 099 des Verkäufers bei der Kasseler Sparkasse (BLZ 520 503 
53) unter Angabe des Verwendungszwecks „Fieseler Storch“ zu bezahlen. 
 



Das Flugzeug sowie die Flugzeugdokumente wurden dem Verein bereits übergeben. Die Vertragsparteien 
sind sich einig, dass das Eigentum an dem Flugzeug mit vollständiger Bezahlung des Kaufpreises auf den 
Verein übergehen soll.  
 
 

§ 4 Abwicklung des Halterwechsels 
 
Die Stadt bestätigt, den Kaufpreis vollständig erhalten zu haben. 
 
Der Verein bestätigt, dass er den Fieser Storch flugbereit  übernommen sowie sämtliche 
Flugzeugdokumente ausgehändigt bekommen hat. Er versichert das Flugzeug auf eigene Rechnung. 
 
Der Verein verpflichtet sich, den Fieseler Storch Fi 156 dauerhaft in der Region Kassel zu erhalten und der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Er verpflichtet sich weiterhin dazu, das Flugzeug nicht ohne 
Einwilligung der Stadt Kassel an Dritte zu verkaufen und der Stadt Kassel das Recht einzuräumen, das 
Flugzeug bei öffentlichen Anlässen gegen Erstattung der Selbstkosten zu nutzen.  
 
 

§ 5 Rückfall des Eigentums an die Stadt Kassel 
 
Für den Fall der Auflösung des Vereins verpflichtet sich der Käufer, das Eigentum an dem Flugzeug Fieseler 
Storch Fi 156 unentgeltlich auf die Stadt Kassel zurück zu übertragen.  
 
 

§ 6 Sonstiges 
 
 
Die Parteien sind sich darüber einig, dass mit Abschluss dieses Kaufvertrages der Leihvertrag vom  
6. Juni/21. Juni 2011 zwischen der Stadt Kassel und dem Verein Fieseler Storch für Kassel e. V., 
aufgehoben wird. Stadt und Verein sind sich weiterhin darüber einig, dass die gegenseitigen Verpflichtungen 
aus diesem Vertrag als erfüllt gelten. 
 
 
 
Kassel,          Kassel, 
 
Stadt Kassel        Verein Fieseler Storch Kassel e. V. 
 
 
 
 
 
 
Bertram Hilgen   Dr. Jürgen Barthel   Hartmut Fischer 
Oberbürgermeister  Stadtkämmerer 
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Vorlage Nr. 101.17.667  Kassel, 19. Oktober 2012 
 
 
 
Nachträgliche Aufhebung von Bußgeldbescheiden wegen unzulässiger 
Geschwindigkeitsmessanlagen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, für den Fall, dass auch der beauftragte Gutachter feststellt, 
dass die im Stadtgebiet aufgestellten Verkehrsüberwachungsanlagen für einen stationären 
Einsatz nicht zugelassen sind, sämtliche ergangenen Bescheide nachträglich aufzuheben 
und alle gezahlten Geldbeträge aus Gründen des Rechtsfriedens zurückzuerstatten. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Vorlage Nr. 101.17.985  Kassel, 17. Juni 2013 
 
 
 
Evaluationsergebnisse Trinkraum 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, nach der Sommerpause einen Bericht über die 
Evaluationsergebnisse des Trinkraums in der Sitzung des Ausschusses für Recht, 
Sicherheit, Integration und Gleichstellung vorzustellen. 

 
 

Begründung: 
 
Die Einrichtung des Trinkraums in Kassel erfolgte als Projekt mit dem Ziel, dieses zu evaluieren 
und die Ergebnisse in die weitere Planung mit einzubeziehen. Die Ergebnisse sollten nach der 
Sommerpause vorliegen, so die Auskunft des Ordnungsdezernenten Kaiser. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Anja Lipschik 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL  Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender SPD  Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
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Vorlage Nr. 101.17.996  Kassel, 2. Juli 2013 
 
 
 
Entziehung Zuständigkeit Ordnungsamt 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Mit Entrüstung und Bestürzung über die katastrophalen Zustände im Ordnungsamt der 
Stadt Kassel nimmt die Stadtverordnetenversammlung das Urteil des Amtsgerichts 
Kassel vom 28.06.2013 zur Kenntnis. 
Die Stadtverordnetenversammlung rügt die gerichtlich festgestellten 
Organisationsmängel und Personaldefizite im Dezernatsbereich von Bürgermeister 
Kaiser. 
Oberbürgermeister und Magistrat werden aufgefordert, sämtliche Vorkommnisse und 
Punkte rückhaltlos aufzuklären und der Stadtverordnetenversammlung einen detaillierten 
Bericht zu erstatten. 
Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, Bürgermeister Jürgen Kaiser im Wege  der 
Dezernatsverteilung wegen Überforderung und Pflichtverletzung die Zuständigkeit für das 
Ordnungsamt zu entziehen. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
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Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.997  Kassel, 25. Juni 2013 
 
 
 
Informationsfreiheitssatzung 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
Der Magistrat der Stadt Kassel wird beauftragt, den Entwurf einer 
Informationsfreiheitssatzung vorzulegen, insofern eine vorherige Regelung des 
Landesgesetzgebers dies nicht erübrigt. Dabei ist insbesondere festzulegen, dass nur 
Informationen zu Selbstverwaltungsangelegenheiten betroffen sind und der Raum des 
behördlichen Entscheidungsbildungsprozesses geschützt ist. Ebenso ist die Deckung der 
entstehenden Verwaltungskosten zu regeln. Die Satzung soll zunächst befristet werden, 
um nach einem angemessenen Zeitraum eine Evaluation durchführen zu können. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Sprafke 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL  Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender SPD  Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
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Vorlage Nr. 101.17.1005  Kassel, 10. Juli 2013 
 
 
 
Regressforderungen im Zusammenhang mit den unzulässigen 
Geschwindigkeitsmessanlagen 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Mit welchen Regress- bzw. sonstigen Forderungen des Landes Hessen rechnet der 
Magistrat im Zusammenhang mit den rechtswidrig eingesetzten 
Geschwindigkeitsmessanlagen? 

 
2. Mit welchen Forderungen des privaten Dienstleisters rechnet der Magistrat? 

 
3. Welche Forderungen macht der Magistrat gegen den betroffenen Dienstleister geltend? 

 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.1006  Kassel, 9. Juli 2013 
 
 
 
Prüfung Regress und Schadensersatzforderungen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, welche der im Zusammenhang mit den 
Geschwindigkeitsmessanlagen handelnden Personen sich gegebenenfalls gegenüber 
dem Dienstherrn schadensersatzpflichtig gemacht haben. Diese Prüfung umfasst auch 
die Tätigkeit des beauftragten Dienstleisters. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1007  Kassel, 10. Juli 2013 
 
 
 
Einnahmen und Kosten durch rechtswidrige Buß- und Verwarngeldbescheide 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche Einnahmen bei Stadt und Land wurden bisher durch die rechtswidrigen Buß- und 
Verwarngeldbescheide der Geschwindigkeitsmessanlagen erzielt? 

 
2. Welche Kosten in welcher Höhe sind bisher dabei entstanden? 

 
3. Mit welchen weiteren Kosten rechnet der Magistrat noch? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1008  Kassel, 9. Juli 2013 
 
 
 
Gespräche mit der Polizei vor Einführung der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wurden vor der Entscheidung zur Einführung der stationären 
Geschwindigkeitsmessanlagen Beratungsgespräche mit der Hessischen Polizei geführt? 

 
2. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

 
3. Wenn nein, warum unterblieben diese? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.1009  Kassel, 9. Juli 2013 
 
 
 
Entschuldigungsbrief des Magistrats 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, zur Wiedergewinnung von Vertrauen in die 
ordnungsgemäße Arbeit der Stadtverwaltung sich in einem Brief gegenüber allen 
betroffenen Bürgern, die – wie inzwischen gerichtlich festgestellt – rechtswidrig mit einem 
Buß- bzw. Verwarngeldbescheid überzogen wurden, zu entschuldigen. In diesem Brief ist 
auf die aktuelle Rechtslage hinzuweisen und mitzuteilen, gegen welche Personen ggfs. 
zivilrechtliche Schadensersatzansprüche zu richten sind. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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